Sehr geehrte Herren Kollegen,
nach Durchsicht der mir vorliegenden Bandabschrift halte ich meinen Einspruch gegen das Protokoll der Vertreterversammlung vom 26.02.2009 aufrecht.
Die zugesagte Beantwortung der Frage ob Repräsentanten der Körperschaften in ihrer Funktion zugleich Mitglieder der Vertreterversammlung der Ärzte und Apotheker-Bank sein können, ist nicht erfolgt. Die Dokumentation der in dieser Hinsicht wichtigen Ausführungen des Kollegen Essink haben sie ganz weggelassen und dies geschah obwohl ich auf die Bedeutung dieser Stellungnahme ausdrücklich hingewiesen hatte.
Für die Beantwortung der aufgeworfenen Fragen finden Sie einschlägige Bestimmungen in der Satzung der Ärzte- und Apotheker-Bank (siehe Anhang).
Ich bitte Sie, allen Delegierten einen Korrekturentwurf des Protokolls kollegialerweise bis zum 11.05.2009 vorab zur Verfügung zu stellen.
In Bezug auf das von mir ebenfalls beanstandete Protokoll der Vertreterversammlung vom 29.01.2009 (siehe Anhang) darf ich um gleiche Vorgehensweise bitten.

 Mit freundlichem kollegialen Gruß

 Dr. H. Dohmeier-de Haan

Berlin, 03.05.2009
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